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Geplantes Flurbereinigungsverfahren Hohenerxleben F eldlage, Salzlandkreis; Einladung der 
Grundstückseigentümer zur Aufklärungsversammlung na ch § 5 Abs. 1 FlurbG 
 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte beabsichtigt, in Teilen der 
Gemarkungen Hohenerxleben, Rathmannsdorf, 
Neugattersleben, Löbnitz, Förderstedt, Staßfurt, 
Ilberstedt und Güsten ein vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren nach     § 86 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
durchzuführen. 
Die vorgesehene Abgrenzung des 
Flurbereinigungsverfahrens ist aus der 
vorläufigen Gebietskarte, die Bestandteil dieser 
Einladung ist, ersichtlich. 
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
nach § 86 FlurbG dient vorrangig dem Zweck 
der Agrarstrukturverbesserung inklusive der 
Flurneuordnung. Um die Voraussetzungen für 
eine integrierte ländliche Entwicklung zu 
schaffen sowie Landnutzungskonflikte 
aufzulösen, ist es erforderlich, die  
Neuordnungen des Grundbesitzes in den 
betroffenen Gemeinden vorzunehmen. 
 
Die Eigentümer der zu dem vorgesehenen 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücke sowie die den Eigentümern gleich-

stehenden Erbbauberechtigten werden hiermit 
als voraussichtliche Teilnehmer an der 
vereinfachten Flurbereinigung gemäß § 5 Abs. 
1 FlurbG zur Aufklärungsversammlung  
eingeladen, die am: 
Donnerstag, dem 11.03.2010, um 18.00 Uhr, im 
Imbiss des Gut Hohenerxleben, Friedensallee 
26, Hohenerxleben 
 
stattfindet. 
Im Rahmen dieser Versammlung wird das Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten  
Mitte die voraussichtlich beteiligten Grund-
stückseigentümer und Erbbauberechtigten über 
das geplante Flurbereinigungsverfahren, die 
Ziele, den Umfang, die Gebietsabgrenzung und 
über die voraussichtlichen Kosten eingehend 
unterrichten. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Dietmar Ostermann 
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Bekanntmachung des  Landesamtes für Vermessung und G eoinformation Sachsen-Anhalt, 
Sonderungsbehörde 
 
Mitteilung Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz in Verbindung mit dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz 
 
Sonderungsplan Nr. V25-23682-2009      Gemarkung Staß furt, Flur 1, Flurstück 1483 
 
In dem o.g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem 
Gesetz über die Sonderung unvermessener 
und überbauter Grundstücke nach der Karte 
(Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom 
20.12.1993 erschienen im Bundesgesetzblatt - 
BGBl. I Seite 2182, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I S. 3332) in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächen-
bereinigungsgesetz vom 26.10.2001 (BGBl. I 
2001 S. 2716), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Abs. 2 des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBI 
I S.1138) eingeleitet worden. Hierdurch soll das 
Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an 
Verkehrsflächen ausgeübt werden. Sonder-
ungsbehörde ist das Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation, Elisabethstr. 15, 
06847 Dessau-Roßlau. 
 
Der Entwurf des Sonderungsplans, sowie die 
zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen, 
liegen vom 12.03.2010 bis 12.04.2010 in den 
Diensträumen des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation in Dessau-
Roßlau während der Öffnungszeiten zur 
Einsicht aus. 
 
Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag   
8.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag           
8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag    
8.00 – 12.00 Uhr 
 
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten 
sind nach telefonischer Absprache möglich. Ein 

weiteres Exemplar wird in den Diensträumen 
der Stadt Staßfurt, Hohenerxlebener Straße 12 
in 39418 Staßfurt zu den dort genannten 
Öffnungszeiten zur Einsicht ausliegen. 
 
Alle Planbetroffenen können innerhalb des 
oben genannten Zeitraumes den Entwurf für 
den Sonderungsplan sowie seine Unterlagen 
einsehen und Einwände gegen die getroffenen 
Feststellungen zu den dinglichen Rechts-
verhältnissen erheben. 
Planbetroffene sind die Eigentümer der 
betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäude-
eigentum und Anspruchsberechtigte nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz sind. 
 
Das gleiche gilt für die Antragsteller von 
Rückübertragungsansprüchen nach dem 
Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 
Abs.1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) 
und für die Inhaber beschränkter dinglicher 
Rechte an den betroffenen Grundstücken oder 
Rechten an diesen Grundstücken. 
 
Die Einwände sind bei der oben bezeichneten 
Sonderungsbehörde unter der oben genannten 
Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu 
erheben. 
 
Im Original gesiegelt und gezeichnet 
Im Auftrag 
 
Volkmar Döring  (DS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeberin: Stadt Staßfurt, Hohenerxlebener Straße 12, 39418 Staßfurt 
E-Mail: amtsblatt@stassfurt.de 

Auflage: 600 Exemplare �  Bezug: kostenlos 
Satz und Druck: Stadt Staßfurt 


